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1

A. Einleitung 

I. Der Gegenstand der Untersuchung und diesbezüglicher For-
schungsbedarf

Gegenstand der vorliegenden Abhandlung ist die erschöpfende Untersuchung des 
Lieferanten-  und Herstellerregresses im deutsch-italienischen Rechtsverkehr.  
Das Institut des Herstellerregresses beruht auf Art. 4 der Verbrauchsgüterkaufrichtli-
nie1, welche 1999 vom Europäischen Parlament und Rat erlassen wurde und bis zum 
1.1.2002 umgesetzt werden musste (Art. 11 Kauf-RL). Interessanterweise ist dabei 
die Rückgriffsregelung des Art. 4 Kauf-RL als einzige Vorschrift der Richtlinie nicht 
an die Verbraucher gerichtet2.
Während bis zu diesem Zeitpunkt der Verkäuferrückgriff in den Mitgliedstaaten aus-
schließlich nach den für jeden Käufer geltenden allgemeinen Gewährleistungsregeln 
erfolgte, bestand nach der umfassenden Verstärkung der Verbraucherrechte durch 
die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie Handlungsbedarf zum Schutze der Letztverkäufer. 
Denn deren Rückgriff drohte nun an „Regressfallen“ wie der Verjährung, Beweis-
lastregeln und insbesondere Haftungsfreizeichnungen der jeweiligen Lieferanten zu 
scheitern. Auf der anderen Seite galt es gleichzeitig, die Interessen der Rückgriffs-
schuldner zu wahren, welche sich vor allem auf eine möglichst weitreichende Gestal-
tungsfreiheit in Bezug auf ihre Vertragsverbindungen konzentrieren. Der Grundsatz 
der Privatautonomie als einer der Grundpfeiler des Handelsverkehrs stand folglich 
bei der Umsetzung neben anderen Rechtsprinzipien im Vordergrund. Nach der Ratio 
des Art. 4 Kauf-RL sollte ferner stets derjenige in der Lieferkette haften, der die 
Mangelhaftigkeit der Kaufsache tatsächlich zu verantworten hat. Der aus einer ver-
stärkten Gewährleistungshaftung gegenüber dem Verbraucher resultierende Schaden 
sollte daher im Sinne des Verantwortungsgrundsatzes effektiv auf die letztendlich 
verantwortliche Person abgewälzt werden können. 
Insbesondere bei den Rückgriffsmodalitäten können jedoch auch Spannungen zwi-
schen den einzelnen Rechtsprinzipien auftreten. Die nationalen Gesetzgeber waren 
aufgrund der weiten Spielräume des Art. 4 Kauf-RL vor die schwierige Entschei-
dung gestellt, zwischen einer Orientierung an dem Prinzip der Relativität der 
Schuldverhältnisse (sog. privity-Ansatz) durch Schaffung eines Stufenregresses ent-
lang der Vertragsverhältnisse und der in vielen Rechtsordnungen bisher unbekannten 
Figur3 eines Direktanspruchs, der den Vorzug größerer Einfachheit innehat4, zu wäh-
len. Der deutsche Gesetzgeber hat der ersten Variante den Vorzug gegeben und die 
§§ 478, 479 BGB zum Januar 2002 im Rahmen der Schuldrechtsreform – die wohl 

1 ABlEG 1999 L 171/12 v. 7.7.1999; im Folgenden: Kauf-RL bzw. Verbrauchsgüterkaufrichtlinie 
2 Jud, ÖJZ 2000, 661, 662; Bridge, in: Grundmann/Bianca (Hrsg.), Art. 4 Rn. 7; Tröger, AcP 204 
(2004), 115, 117; Roth, in: Enrst/Zimmermann (Hrsg.), S. 250 
3 lediglich Frankreich, Belgien und Luxemburg kannten einen solchen Direktanspruch 
4 Grundmann, in: Grundmann/Medicus/Rolland (Hrsg.), S. 311; Medicus, in: Grund-
mann/Medicus/Rolland (Hrsg.), S. 229 



2

tiefgreifendste des deutschen Kaufrechts5- in das Bürgerliche Gesetzbuch eingeführt. 
Interessanterweise wurde demgegenüber in Italien der zweite Weg beschritten, in-
dem durch das Gesetzesdekret Nr. 24 vom 2.2.2002 der Direktanspruch des Art. 
1519 quinquies C.C. geltendes Recht wurde6. Im Gegensatz zur französischen „ac-
tion directe“, bei welcher der Verbraucher direkt gegen den Hersteller vorgehen 
kann, hat nun in Italien der Letztverkäufer die Möglichkeit, sich direkt an die für die 
Mangelhaftigkeit verantwortliche Person, meist den Hersteller, im Rahmen des Re-
gresses zu wenden.  
Dabei ist gerade für den Verkäuferregress aus europäischer Sicht bemerkenswert, 
dass dieser in einer von den Mitgliedstaaten umzusetzenden Richtlinie vorgesehen 
wurde und nicht in einer unmittelbar geltenden europäischen Verordnung. Durch die 
so gewährten Umsetzungsspielräume kann die grundsätzlich gewünschte Einheit-
lichkeit des europäischen Rechts bedroht werden. Die Arbeit wird zeigen, dass etwa 
wegen ungleicher Belastungen der jeweiligen Handelsstufen bzw. der Hersteller ein 
Wettbewerb der europäischen Regressregelungen bereits jetzt absehbar ist. Unter-
schiedliche wirtschaftliche Effekte werden insbesondere durch die nationale Wahl 
der Regressschuldner, der vertraglichen Gestaltungsfreiheit und der Verjährungsre-
geln auftreten, was gerade auch am Vergleich der italienischen und deutschen 
Rechtsordnungen deutlich wird. Die Herausforderung an eine gründliche For-
schungsarbeit wird dadurch nur umso größer.  
Besonderer Forschungsbedarf besteht in Hinblick auf eine Untersuchung des Her-
stellerregresses im deutsch-italienischen Rechtsverkehr dabei in mehrfacher Hin-
sicht:   
Zunächst wird signifikanterweise im italienischen Recht in Bezug auf Art. 1519 
quinquies C.C. von einer formellen, dogmatisch-strukturellen Neuerung7 gespro-
chen, im deutschen Recht werden die §§ 478, 479 BGB daneben als eine der „we-
sentlichen Neuerungen“ der deutschen Schuldrechtsreform von 2002 angesehen8.
Insgesamt kann man in der Tat den Verkäuferregress des Art. 4 Kauf-RL mit Canaris 
als den wichtigsten und interessantesten Teil der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie9 be-
zeichnen. Nicht umsonst waren in Deutschland die durch die Kauf-Richtlinie im Be-
reich des Verbrauchsgüterkaufs notwendig gewordenen Änderungen der eigentliche 
politische „Motor“ der Schuldrechtsreform und zugleich der streitigste Punkt des 
ganzen Projekts10. Nicht nur das Kaufrecht als die dem Herstellerregress zu Grunde 
liegende Materie, sondern gerade auch deren Aktualität heben somit den entspre-
chend großen diesbezüglichen Forschungsbedarf hervor. 
Schließlich darf auch die besondere Bedeutung des Herstellerregresses als Bestand-
teil der Richtlinie für ein eventuell später zu verabschiedendes Europäisches Ver-
tragsrecht nicht vergessen werden, zu dessen Kodifizierung bereits jetzt ein wesent-
licher Baustein gesetzt wurde. Wann dies geschehen mag, lässt sich zwar schon we-

5 Grundmann, in: Grundmann/Medicus/Rolland (Hrsg.), S.281 
6 Eccher/Schurr, Jahrbuch für Italienisches Recht 15/16, 3, 4 
7 Colombi Ciacchi, in: Patti (Hrsg.), S. 313; Luminoso, sezione I, in: Bin/Luminoso (Hrsg.), S. 45 
8 Knoche, DB 2002, 1699 
9 Canaris, Die Umsetzung der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf in Deutschland, S. 10 
10 Lorenz/Riehm, Neues Schuldrecht, Rn. 460 
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gen des Fehlens umfassender gemeinschaftsrechtlicher Kompetenzen nicht konkret 
vorhersagen11, jedoch ist es sicher von Vorteil, im „Wettbewerb der Rechtsordnun-
gen“ in Bezug auf ein zukünftiges Europäisches Zivilgesetzbuch über eine moderne, 
klare Kodifikation des Schuldrechts zu verfügen12. Dies gilt sowohl für Deutschland, 
als auch für Italien.
Wie sich zeigen wird, war und ist das auf Art. 4 Kauf-RL basierende Rückgriffsrecht 
in den nationalen Rechtsordnungen Gegenstand zahlreicher dogmatischer Dispute 
und beinhaltet nach wie vor ausreichend Diskussionspotential, das Konsequenzen für 
die bedeutendsten Prinzipien unseres Rechtssystems hat. Dass diese Thematik noch 
nicht endgültig abgeschlossen ist, zeigt gerade auch die Richtlinie selbst, welche in 
Art. 12 Kauf-RL eine Überprüfung der nationalen Ausgestaltungen der Rückgriffs-
rechte durch die Kommission bis zum 7. Juli 2006 vorsieht. In einem Bericht an das 
Europäische Parlament und den Rat ist u.a. zu prüfen, ob für eine unmittelbare Haf-
tung des Herstellers Veranlassung besteht. An diese Überprüfung durch die Kom-
mission und damit verbundene Stellungnahme werden gerade auch in Hinblick auf 
die großen Umsetzungsspielräume der Mitgliedstaaten, die eine Harmonisierung 
praktisch unmöglich machen, große Erwartungen gesetzt13. Aus diesem Grunde ist 
ein umfassendes Verständnis und eine detaillierte dogmatische Untersuchung der 
einzelnen nationalen Rückgriffsregelungen unumgänglich und notwendig.  
Dabei könnte man sich allerdings fragen, warum dieser Forschungsbedarf gerade in 
Bezug auf den deutsch-italienischen Rechtsverkehr so hoch sein solle. Insbesondere 
drei wichtige Gesichtspunkte können dies mit Nachdruck bestätigen, wobei zwei da-
von bereits oben aufgeführt wurden. Zum einen hat sich der italienische Gesetzgeber 
in Hinblick auf die Ausgestaltung des Regressanspruchs für die genau entgegenge-
setzte Lösungsmöglichkeit im Vergleich zum deutschen Gesetzgeber entschieden. 
Zum anderen wurde dem Regressanspruch in der italienischen Doktrin (bis jetzt) 
noch nicht die Aufmerksamkeit zuteil, die er aufgrund seiner Bedeutung, aber auch 
seines Konfliktpotentials, verdient und benötigt hätte.  
Hauptgrund für die Notwendigkeit besonderer Forschungsbemühungen im deutsch-
italienischen Rechtsverkehr ist jedoch die Bedeutung der beiden Handelspartner für-
einander. Betrachtet man nämlich unter Hinzuziehung der Ergebnisse des Statisti-
schen Bundesamts die statistische Rangfolge der Handelspartner im Außenhandel 
der Bundesrepublik Deutschland, so fällt auf, dass Italien für das Jahr 2004 mit ei-
nem Einfuhrvolumen von 34 963,5 Millionen Euro und einem Ausfuhrvolumen von 
52 441,5 Millionen Euro von 234 Ländern auf dem vierten Platz liegt14. Aus der 
Sicht Italiens wird die Signifikanz des deutsch-italienischen Rechtsverkehrs noch 
deutlicher. Den Angaben der Deutsch-Italienischen Handelskammer in Mailand und 
dem italienischen Statistischen Bundesamt („ISTAT“) zufolge, liegt Deutschland in 
der Rangfolge der Außenhandelspartner seit jeher mit deutlichem Abstand auf Platz 
eins, wobei sich allein im Monat Januar 2005 das Einfuhrvolumen auf 2.643 Millio-

11 von Sachsen Gessaphe, RIW 2001, 721, 722f 
12(für das deutsche Recht) Lorenz/Riehm, Neues Schuldrecht, Rn. 5 
13 Colombi Ciacchi, in: Patti (Hrsg.), S. 300 
14 einzusehen unter: www.destatis.de/download/d/aussh/rangfolge04.pdf; Zugriff und Ausdruck vom 
08.05.2005 
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nen Euro und das Ausfuhrvolumen auf 3.390 Millionen Euro beliefen15. Gerade die-
se Bedeutung für die Praxis, die in erster Linie von den Ergebnissen der Forschung 
profitiert und profitieren soll, zeigt auf, wie wichtig und erforderlich eine genaueste 
Untersuchung der sich außerordentlich häufig stellenden Situation des Herstellerre-
gresses im deutsch-italienischen Rechtsverkehr ist. Insbesondere eine rechtsverglei-
chende Arbeit kann diesen Anforderungen gerecht werden. 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, auf der Grundlage der unterschiedlichen 
Regressgestaltungen im deutschen und italienischen Recht die jeweiligen Rück-
griffsvoraussetzungen zu untersuchen und ihre Stärken und Schwächen herauszuar-
beiten. Der Schwerpunkt der Abhandlung liegt dabei auf dem italienischen Recht, da 
aufgrund nur sehr vereinzelt existierender Kommentierungen die detaillierte Analyse 
des Art. 1519 quinquies C.C. eine besondere Herausforderung darstellt. In einem 
anschließenden spannenden Vergleich beider Rechtsordnungen sollen die Vor- und 
Nachteile beider Regresswege gegenübergestellt werden, wobei jede Rechtsordnung 
nur in ihrem Kontext, nicht hingegen abstrakt, betrachtet werden kann. Gerade einer 
rechtsvergleichenden Arbeit gelingt es hier, die einzelnen Motive der Gesetzgeber zu 
erfassen und deren Konsequenzen wertend zu beleuchten. Ein umfassendes Ver-
ständnis von der Kollision so wichtiger und doch so entgegengesetzter Prinzipien 
kann auf diesem Wege am besten gewährleistet werden. 
Einen weiteren Schwerpunkt dieser Abhandlung bildet – wie der Titel schon vermu-
ten lässt – die Untersuchung aller maßgeblichen Aspekte des internationalen Privat-
rechts. Wie die Arbeit zeigen wird, kann es aufgrund der unterschiedlichen Ausge-
staltung der Regressansprüche in der deutschen und italienischen Rechtsordnung und 
der damit konsequenterweise verbundenen divergierenden Qualifikation der Ansprü-
che zu äußerst spannenden rechtlichen Konstellationen kommen, für die es ein an-
gemessenes Ergebnis zu finden gilt. In diesem Zusammenhang ergeben sich ebenso 
einige interessante Problemstellungen in Hinblick auf das Zusammenspiel zwischen 
dem Verbrauchervertrag und dem Liefervertrag auf der einen Seite sowie zwischen 
dem Verbrauchervertrag und dem auf Art. 1519 quinquies C.C. basierenden außer-
vertraglichen Schuldverhältnis auf der anderen Seite. Daneben nimmt auch das UN-
Kaufrecht einen besonderen Platz ein.  

II. Der Gang der Untersuchung 

Die vorliegende Arbeit umfasst zunächst die Diskussion des Art. 4 Kauf-RL unter 
Klärung der historischen und dogmatischen Aspekte, wobei insbesondere die kon-
kreten Umsetzungsvorgaben, europarechtliche Grundlagen und die Ziele dieser Re-
gelung dargestellt werden sollen.  
Der Diskussion des Art. 4 Kauf-RL folgt eine detaillierte Abhandlung der konkreten 
Umsetzung des Letztverkäuferrückgriffs im deutschen Recht, der §§ 478, 479 BGB. 

15 einzusehen unter: www.coeweb.istat.it/Performance/perf_paesi.pdf; Zugriff und Ausdruck vom 
08.05.2005 


